
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 1993/11/30 B1080/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.11.1993

Index

26 Gewerblicher Rechtsschutz

26/02 Marken- und Musterschutz

Norm

StGG Art5

MarkenschutzG 1970 §14

MarkenschutzG 1970 §30

Rechtssatz

Keine Verletzung im Eigentumsrecht durch die Abweisung eines Antrags auf Löschung einer Marke wegen Gleichheit

oder Ähnlichkeit

Entscheidungstexte

B 1080/93

Entscheidungstext VfGH Erkenntnis 30.11.1993 B 1080/93

Schlagworte

Markenschutz
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